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 DRUCKSACHE 
  

 Nr. 023/2021/1 

 Stadtplanungsamt 

 Gritsch, Jürgen 
 10.03.2021 

Betrifft: Bebauungsplan "Solarpark Lautlingen", Albstadt-Lautlingen 
- Aufstellungsbeschluss und Beschluss über die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung - 
 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Ö/NÖ Zuständigkeit Ergebnis 

Technischer- und 
Umweltausschuss  

 N Vorberatung  

Ortschaftsrat Lautlingen  22.03.2021 Ö Empfehlung  

Gemeinderat  25.03.2021 Ö Entscheidung  

 
 
Beschlussvorschlag 

1. Für den im Lageplan gekennzeichneten, nördlichen räumlichen Geltungsbereich (Teilbereich Nord) 
wird nach § 2 Abs. 1 BauGB ein Bebauungsplan aufgestellt. 

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB wird für die Dauer von mind. 30 
Tagen im Technischen Rathaus in Albstadt-Tailfingen durchgeführt. Parallel dazu wird die Beteiligung 
der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt. 

 
  
Finanzielle Auswirkungen 
Produktgruppe/Produkt/Projekt:       

Bezeichnung:       
  
Aufwendung/Auszahlungen:        Euro 
  
Finanzierung:  
Planansatz Haushaltsjahr:        Euro 
Verpflichtungsermächtigungen  
Haushaltsjahr: 

 
       Euro 

über- /außerplanmäßige 
Aufwendungen/Auszahlungen: 

 
       Euro 

Haushaltmittel gesamt:        Euro 
davon lt. Haushaltsplan für diese  
Maßnahme vorgesehen: 

 
       Euro 

  
Haushaltsmittel: 

 stehen zur Verfügung  stehen nicht zur Verfügung  stehen nur in Höhe von        Euro zur Verfügung 
 
Deckungsvorschlag: 
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Sachverhalt 
In der Vorberatung des Technischen- und Umweltausschusses am 09.03.2021 wurde empfohlen, den 
Aufstellungsbeschluss nur für den nördlichen räumlichen Geltungsbereich (Teilbereich Nord) zu fassen. 
 
Dementsprechend wurde die Ziffer 1 des Beschlussvorschlags modifiziert. 
 
Das Bebauungsplanverfahren wird demnach nur für den nördlichen räumlichen Geltungsbereich (Teilbereich 
Nord) eingeleitet. 
 
 
 
Text der Drucksache 023/2021 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung 
von Freiflächenphotovoltaikanlagen auf der Gemarkung Lautlingen geschaffen werden. Vorhabensträger ist 
die Firma wpd. Die Flächen beider Teilbereiche gehören einem Eigentümer und werden von einem Pächter 
bewirtschaftet. 
 
Entsprechend den Bestrebungen des Gesetzgebers den Anteil aus erneuerbaren Energien erzeugten Stromes 
bis zum Jahr 2050 auf mindestens 80 % (bis zum Jahr 2025 auf 40 bis 45 %, bis zum Jahr 2035 auf 55 bis 60 %) 
zu erhöhen, plant der Vorhabenträger die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen auf der Gemarkung 
Lautlingen. 
 
Mit der am 7. März 2017 von der Landesregierung verabschiedeten Verordnung zur Öffnung der 
Ausschreibung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen für Gebote auf Acker- und Grünlandflächen in 
benachteiligten Gebieten (Freiflächenöffnungsverordnung - FFÖ-VO) können in Baden-Württemberg bei den 
bundesweiten Solarausschreibungen auch Gebote auf Acker- und Grünlandflächen in benachteiligen 
landwirtschaftlichen Gebieten im Umfang von bis zu 100 MW pro Kalenderjahr bezuschlagt werden. Die 
gesamte Gemarkungsfläche von Lautlingen liegt vollständig innerhalb dieses Gebietes. 
 
 
Übergeordnete Planungsebenen 
Regionalplan 
Durch das in Kraft treten der 4. Änderung des Regionalplanes Neckar-Alb (Trassensicherung für den 
zweigleisigen Ausbau von Schienenstrecken und Nutzung der Sonnenenergie) am 29.01.2021 ist geregelt, dass 
Freiflächenphotovoltaikanlagen auch innerhalb von im Regionalplan dargestellten Vorranggebieten für 
regionale Grünzüge errichtet werden können. In der 4. Regionalplanänderung heißt es dazu: 
 
„Z (2) Freiflächen-Solaranlagen sind in regionalen Grünzügen (Vorranggebiet) [PS 3.1.1 Z(2)] grundsätzlich nicht 
zulässig. Sie sind ausnahmsweise auf Flächen zulässig, die eine landschaftsverträgliche Einbindung der 
Solaranlage ermöglichen, vorzugsweise auf Flächen mit Vorbelastungen. Innerhalb der regionalen Grünzüge 
(Vorranggebiet) sind Freiflächen-Solaranlagen nicht landschaftsverträglich (siehe Beikarte zu Kap.4.2.4.3) 
- in Bereichen mit besonderer Bedeutung für das Landschaftsbild, 
- in Waldflächen. 
Als weitere Voraussetzung für die Zulässigkeit muss außerdem der Rückbau der baulichen Anlagen nach 
Aufgabe der Nutzung als Freiflächen-Solaranlagen gesichert sein.“ 
 
Beide Teilbereiche des Plangebietes des Bebauungsplanes liegen weder innerhalb eines Bereiches mit 
besonderer Bedeutung für das Landschaftsbild noch in Waldflächen. Im Bebauungsplan wird eine 
Rückbauverpflichtung bindend festgesetzt. 
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„Z (3) Freiflächen-Solaranlagen sind in Gebieten für Naturschutz und Landschaftspflege [PS 3.2.1 Z (3)] 
grundsätzlich nicht zulässig. Sie sind in Teilbereichen der Gebiete für Naturschutz und Landschaftspflege 
(Vorranggebiet) ausnahmsweise im Randbereich der Verbindungsflächen und in den Verbindungsgliedern des 
regionalen Biotopverbunds (Beikarte 4 zu Kap. 3.2.1) zulässig, sofern dies mit den Zielen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege vereinbar ist.“ 
 
Beide Teilbereiche des Plangebietes des Bebauungsplanes liegen weder in Gebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege noch im Randbereich der Verbindungsflächen und in den Verbindungsgliedern des 
regionalen Biotopverbunds. 
 
„Z (4) Freiflächen-Solaranlagen sind in Gebieten für Landwirtschaft [PS 3.2.3 Z (3)] grundsätzlich nicht zulässig. 
Sie sind ausnahmsweise zulässig, wenn die Anlage so konzipiert ist, dass im Bereich der Solaranlage 
überwiegend eine landwirtschaftliche Nutzung möglich ist.“ 
 
Beide Teilbereiche des Plangebietes des Bebauungsplanes liegen nicht in einem Gebiet für Landwirtschaft. 
 
„Z (5) Freiflächen-Solaranlagen sind in Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe [PS 3.5.1 Z (1)] 
grundsätzlich nicht zulässig. Ausnahmsweise zulässig sind sie in Bereichen, die vollständig abgebaut und für 
den weiteren Abbaubetrieb unerheblich sind.“ 
 
Beide Teilbereiche des Plangebietes des Bebauungsplanes liegen nicht in einem Gebiet für den Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe. 
 
„G (6) Um die optischen Auswirkungen auf die Landschaft zu verringern, sollen Freiflächen-Solaranlagen durch 
Eingrünungsmaßnahmen möglichst landschaftsverträglich gestaltet werden. Für eine möglichst ökologische 
Gestaltung von Solarparks sollte der Gesamtversiegelungsgrad einer Solaranlage, gemessen an der 
Gesamtfläche des Solarparks, nicht mehr als 5 % betragen, auf den Einsatz von Dünge- und 
Pflanzenschutzmittel verzichtet, eine extensive Nutzung bzw. Pflege der Anlagen angestrebt und auf eine 
Durchgängigkeit der Einzäunungen für Kleintiere geachtet werden.“ 
 
Entsprechende Festsetzungen werden im Bebauungsplan getroffen. 
 
Innerhalb der Karte 1 der Orientierungshilfe für die Planung von Freiflächen-Solaranlagen des 
Regionalverbandes Neckar Alb sind beide Teilbereiche des Plangebietes des Bebauungsplanes als Flächen 
„ohne regionalplanerische Restriktionen außer Vorranggebiet regionaler Grünzug“ dargestellt. 
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Karte 1 der Orientierungshilfe für die Planung von Freiflächen-Solaranlagen des Regionalverbandes Neckar Alb 
 

Flächennutzungsplan 
Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes muss der Flächennutzungsplan geändert werden. Dies erfolgt im 
Parallelverfahren nach § 8 (3) BauGB. Die Flächen sind im Flächennutzungsplan als Sonderbaufläche mit der 
Zweckbestimmung Freiflächenphotovoltaikanlage auszuweisen. Die Flächen sind im rechtkräftigen 
Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Albstadt/Bitz als Flächen für die Landwirtschaft 
dargestellt. 
 
Abstimmungen 
Im Ortschaftsrat von Lautlingen hat der Vorhabensträger das geplante Vorhaben bereits vorgestellt. 
 
Am 18.01.2021 fand ein Abstimmungsgespräch zwischen dem Vorhabensträger wpd und der unteren 
Naturschutzbehörde des Landratsamtes Zollern-Alb-Kreis statt. Im Gespräch wurden keine grundsätzlichen 
Bedenken gegen die Flächen geäußert. Die untere Naturschutzbehörde hat signalisiert, dass sie einem 
Zonierungsverfahren des Landschaftsschutzgebietes „Albstadt-Bitz“ grundsätzlich offen gegenübersteht. 
 
 
Geltungsbereich 
Das ursprüngliche Plangebiet des Bebauungsplanes umfasst den Teilbereich Nord und den Teilbereich Süd. 
 
Der nördliche Teilbereich hat eine Größe von ca. 17,0 ha und befindet sich ca. 600 m südlich des 
Siedlungsgebiets von Lautlingen und ca. 350 m westlich der Kreisstraße 7151. Die Fläche wird derzeit 
landwirtschaftlich genutzt. Der Teilbereich ist von allen Seiten mit Wald umwachsen. Lediglich im Westen 
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grenzt der Teilbereich geringfügig an landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Es handelt sich um einen Nord-
/Osthang. Die Fläche ist frei von Gehölzen. Die Fläche befindet sich im Landschaftsschutzgebiet „Albstadt-Bitz“. 
 
Der südliche Teilbereich hat eine Größe von ca. 11,5 ha und befindet sich ca. 1,5 km südlich des 
Siedlungsgebiets von Lautlingen und ca. 850 m westlich der Kreisstraße 7151. Südlich grenzt der Teilbereich an 
die Gemarkung der Stadt Meßstetten, Gemarkung Hossingen. Die Fläche wird derzeit landwirtschaftlich 
genutzt. Im Norden und Süden grenzt der Teilbereich an landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Im Osten und 
Westen des Teilbereiches befinden sich Waldflächen. Es handelt sich um einen Südhang. Auf der Fläche 
befinden sich vereinzelt Gehölze. Die Fläche befindet sich ebenfalls im Landschaftsschutzgebiet „Albstadt-
Bitz“. 
 
Die beiden Teilbereiche des Plangebietes des Bebauungsplanes werden wie in der nachfolgenden 
Planzeichnung dargestellt begrenzt: 
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